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A13 / E 13 für Grund-, Haupt- und Realschul-

lehrkräfte, A 10 / E 10 für Fachpraxislehrkräfte 

an den Berufsbildenden Schulen soll kommen! 

Das ist ein großer Erfolg der GEW Niedersach-

sen: Jahrelang hat die GEW in zahlreichen Akti-

onen immer wieder eine faire und wertschät-

zende Bezahlung der Schulbeschäftigten gefor-

dert. Nun wird die Landesregierung dem Ver-

langen nach einer Anhebung der Gehälter „in 

einem Rutsch“ entsprechen, ein zermürbender 

Stufenplan ist vom Tisch – auch das ein wichti-

ger Erfolg der GEW! Die gleiche Bezahlung ist 

im Hinblick auf die mittlerweile gleiche Ausbil-

dungsdauer für alle Lehrämter nicht nur eine 

Frage der Gerechtigkeit. Auch vor dem Hinter-

grund des Fachkräftemangels ist sie geboten: 

Niedersachsen ist umgeben von Bundeslän-

dern, die A 13 / E 13 zahlen (werden) und damit 

für frisch ausgebildete GHR-Bewerber*innen 

attraktiver waren. 

Kein Grund zur Freude ist hingegen, dass die 

Schulen auch dieses Jahr wieder unter schlech-

ten Vorzeichen in das neue Schuljahr starten 

mussten: Erneut konnten von den ausgeschrie-

benen Stellen im Bezirk Lüneburg nur etwa die 

Hälfte besetzt werden. Dazu muss man beden-

ken, dass gar nicht so viele Stellen ausgeschrie-

ben werden, wie benötigt, sondern nur so 

viele, wie Bewerber*innen vermutet werden. 

Das Ganze wiederholt sich nun schon seit Jah-

ren in jedem einzelnen Einstellungsdurchgang, 

so dass sich der Mangel mittlerweile poten-

ziert. Der ländliche Bezirk Lüneburg bildet das 

traurige Schlusslicht: Hier ist es besonders 

schwer, Interessent*innen für die ausgeschrie-

benen Stellen zu finden. So steuert das Land 

Niedersachsen auch in diesem Jahr auf einen 

neuen Tiefststand in der Unterrichtsversor-

gung seit Beginn der Aufzeichnung hin. Die Tal-

sohle ist dabei noch nicht erreicht, denn der 

Fachkräftemangel wird noch mindestens 10 

Jahre die Lage bestimmen, wie auch die Kultus-

ministerin eingeräumt hat.  

Besorgniserregend sind auch die Ergebnisse ei-

ner GEW-Umfrage unter Lehrkräften im Vorbe-

reitungsdienst (LiV) und Berufsanfänger*in-

nen: 84 % der befragten LiV gaben an, sich 

durch das Studium nicht ausreichend auf die 

Herausforderungen in der Schulpraxis vorbe-

reitet zu fühlen. 36 % beklagen Angstzustände, 

wenn sie an ihren Vorbereitungsdienst denken. 

53 % der befragten Berufsanfänger*innen kön-

nen sich nicht vorstellen, bis zur Regelalters-

grenze zu arbeiten. Mehr als 50 % möchten da-

her in Teilzeit arbeiten.  

Bereits jetzt fehlen nach Einschätzung der Ge-

werkschaft landesweit 11.000 Schulbeschäf-

tigte, darunter 8.000 Lehrkräfte. Und es kommt 

immer weniger Nachwuchs in den Schulen an: 

Während sich 2021 noch rund 4.280 Lehrkräfte 

im Vorbereitungsdienst befanden, sind es jetzt 

nur noch etwa 3.630. 

All das hat Auswirkungen auf die Arbeitsbelas-

tung der Kolleg*innen, die unter diesen Bedin-

gungen den Laden am Laufen halten sollen. Die 

GEW wird nicht nachlassen, in Sachen Arbeits-

belastung und Arbeitszeit für bessere Bedin-

gungen an allen Schulformen zu streiten!  

Nicht nur, aber ganz besonders in Krisenzeiten 

ist der Rückhalt durch eine starke Interessens-

vertretung unersetzlich, die sich für die Be-

lange der Kolleg*innen einsetzt. Am 27. und 

28. Februar finden die nächsten Personalrats-

wahlen statt. Die Vorbereitungen dafür sollten 

an den Schulen bereits anlaufen, weitere Infor-

mationen dazu findet ihr in diesem SBPR-Info.  

Im Herbst steht die nächste Tarifrunde für den 

TV-L an. Auch dazu findet ihr in dieser Ausgabe 

Infos. Wir halten euch auf dem Laufenden und 

hoffen auf eine gute Beteiligung! 

Eure GEW-Fraktion im SBPR beim Regionalen 

Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg.   
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Personalratswahlen 2024 
 
Das Niedersächsische Personalvertretungsge-

setz (NPersVG) regelt, dass „alle vier Jahre in 

der Zeit vom 1. Februar bis 30. April“ regelmä-

ßige Personalratswahlen stattfinden (§ 22 (1) 

NPersVG). Das wird im Jahr 2024 wieder der 

Fall sein. Gewählt wird am 27. und 28. Februar 

2024.  

Am Wahltermin werden landesweit an allen 

Schulen neue Schulpersonalräte gewählt. 

Gleichzeitig finden die Wahlen der Schulbe-

zirkspersonalräte (bei uns der SBPR Lüneburg) 

und des Schulhauptpersonalrates (SHPR) statt. 

Der Personalrat bestellt den Wahlvorstand 

Für die korrekte Durchführung der Wahl ver-

antwortlich ist der Wahlvorstand. In § 18 

NPersVG ist ausgeführt, dass der Personalrat  

spätestens 11 Wochen vor Ablauf seiner Amts 

zeit einen Wahlvorstand und eine*n Vorsit-

zende*n dieses Gremiums sowie Ersatzmitglie-

der zu bestellen hat.  

An Schulen mit 10 oder mehr Wahlberechtig-

ten besteht der Wahlvorstand aus drei Wahl-

berechtigten. Es müssen beide Beschäftigten-

gruppen vertreten sein (Beamt*innen und Ar-

beitnehmer*innen), wenn ihnen jeweils min-

destens drei Wahlberechtigte angehören. Zu-

dem sollten beide Geschlechter im Wahlvor-

stand vertreten sein. An Schulen mit weniger 

als 10 Wahlberechtigten besteht der Wahlvor-

stand nur aus einer wahlberechtigten Person 

(§ 98 NPersVG). Außerdem gilt: An Schulen mit 

mehr als 20 Wahlberechtigten sind die Mitglie-

der des Wahlvorstandes nicht für den Perso-

nalrat wählbar (§ 12 (2) i.V. mit § 13 NPersVG).  

Hilfen für den Wahlvorstand 

Die GEW wird - wie bei jeder Personalratswahl 

- die Wahlvorstände bei ihren Aufgaben tat-

kräftig unterstützen. Die Wahlvorstände be-

kommen rechtzeitig die überarbeitete GEW-

Broschüre "Hilfen für Wahlvorstände" zuge-

schickt. Die darin enthaltenen Checklisten, 

Vordrucke und Erläuterungen erleichtern die 

Vorbereitung und Durchführung der Wahl.  

Außerdem wird der Bezirkswahlvorstand Schu-

lungen für die Wahlvorstände in den Monaten 

November/Dezember anbieten. Daher sollten 

die Wahlvorstände in den Schulen rechtzeitig 

(vor den Herbstferien) bestellt werden. Folg-

lich sollte sich der Personalrat umgehend Ge-

danken darüber machen, wer das Amt des 

Wahlvorstandes übernehmen könnte, und ge-

eignete Personen ansprechen.  

Daneben kann auch schon die Suche nach Kan-

didat*innen für den Schulpersonalrat begin-

nen, die natürlich bestenfalls der GEW angehö-

ren sollten. Wichtig ist, dass möglichst mehr 

Kolleg*innen für den Personalrat kandidieren, 

als im SPR Plätze zur Verfügung stehen. So kön-

nen beim Ausscheiden von SPR-Mitgliedern 

während der kommenden Amtszeit Ersatzmit-

glieder nachrücken. Andernfalls wäre dann 

nämlich ggf. eine Neuwahl des Schulpersonal-

rates notwendig. 
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Versetzungen 
Lehrkräfte, die sich innerhalb Niedersachsens 

oder im Rahmen des Lehkräfteaustauschver-

fahrens zwischen den Bundesländern verset-

zen lassen möchten, müssen ihren Antrag über 

das elektronische Verfahren „LV-Online“ stel-

len. Soll die Versetzung im landesinternen Ver-

fahren erfolgen, muss der online gestellte An-

trag ausgedruckt und in zweifacher Ausferti-

gung unterschrieben auf dem Dienstweg ein-

gereicht, d. h. bei der Schulleitung abgegeben 

und von dieser mit einer Stellungnahme an das 

Regionale Landesamt für Schule und Bildung 

geschickt werden, wo die eigentliche Entschei-

dung fällt. Für die Versetzung im Lehrkräf-

teaustauschverfahren (LTV) ist der Antrag in 

vierfacher Ausfertigung unterschrieben auf 

dem Dienstweg vorzulegen. Der Versetzungs-

termin ist im Online-Portal vorgegeben. An-

träge können nur zum jeweils nächsten Termin 

gestellt werden, also entweder zum 01.08. o-

der zum 01.02. eines jeden Jahres. Die Antrags-

frist beträgt sechs Monate. 
In der Probezeit bzw. in ersten drei Jahren nach 

Antritt einer Stelle wurden Versetzungen auch 

in der Vergangenheit in aller Regel abgelehnt.  

Angesichts der landesweit desolaten 

Unterrichtsversorgung ist das Klima für 

Versetzungen inzwischen auf breiter Front 

sehr viel schwieriger geworden. Da ein 

Großteil der ausgeschriebenen Stellen nicht 

besetzt werden kann, werden Freigaben für 

Versetzungen nur noch in begrenztem Umfang 

erteilt. Es zeichnet sich ein deutlicher Trend ab, 

dass die zuständigen Dezernent*innen lieber 

versuchen, ihr Personal vor Ort zu halten, als 

durch Freigaben noch größere Defizite in der 

Unterrichtsversorgung ihrer Region zu 

riskieren. Durch diese starre Haltung wird 

leider auch die Versetzung von passenden 

Tauschpartner*innen verhindert. Hier könnte 

eine „bedingte Freigabe“ Besserung bringen. 

Es gibt zwar keinen Rechtsanspruch auf eine 

Versetzung, aber die Landesämter haben eine 

Fürsorgepflicht gegenüber ihren Lehrkräften. 

Deshalb raten wir dazu, den Versetzungs-

antrag ausführlich zu begründen bzw. Belege 

für die Notwendigkeit einer Versetzung 

beizufügen. Im Falle zu pflegender Ange-

höriger beispielsweise empfiehlt sich der 

Nachweis der Pflegebedürftigkeit bzw. des 

Pflegegrades sowie ein Dokument, das den/die 

Antragsteller*in als eingetragene Pflegeperson 

ausweist. Weitere persönliche Gründe können 

sein: Familienzusammenführung mit Kindern, 

Betreuungssituation der Kinder oder die 

berufliche Veränderung von Lebenspartner*-

innen. Im Zuge des Lehrkräftemangels ist 

festzustellen, dass dienstliche Gründe seitens 

des Landes die persönlichen Gründe der 

Antragsteller*innen oft überlagern, um die 

Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Auch 

wenn dies nach Maßgaben des 

Niedersächsischen Beamtengesetzes rechtens 

ist, sollte nach einer Ablehnung zu jedem 

Halbjahr erneut ein Versetzungsantrag gestellt 

werden, um die Dringlichkeit zu 

dokumentieren. 

Außerdem empfehlen wir, unbedingt eine 

Kopie des Antrags beim Schulbezirks-

personalrat einzureichen, damit wir den 

Antrag unterstützen können! Trotz der 

prekären Versorgungssituation kann durch 

diese Unterstützung unter Umständen eine 

Freigabe erwirkt werden. Bei Versetzungs-

anträgen in ein anderes Bundesland sollte 

außerdem eine zusätzliche Kopie an den Schul-

hauptpersonalrat geschickt werden, denn in 

Lüneburg wird zunächst „nur“ über die 

Freigaben entschieden. Anschließend verhan-

delt das Niedersächsische Kultusministerium 

den Ländertausch.  

Parallel zum LTV-Versetzungsantrag kann ein 

formloser Antrag auf Freigabe zur Bewerbung 

auf ausgeschriebene Stellen im gewünschten 

Bundesland gestellt werden. Dies erhöht unter 

Umständen die Chancen. Auch der Antrag auf 

Freigabe sollte sechs Monate im Voraus 

eingereicht und als Kopie ebenfalls an den 

Schulbezirkspersonalrat geschickt werden.   

 

Eine ausführliche Begründung ist auch hier 

sinnvoll (s. o.). Die Kultusministerkonferenz 

(KMK) hat beschlossen, dass Freigabeerklä-

rungen großzügig und i. d. R. nicht später als 

zwei Jahre nach der ersten Antragstellung zu 

erteilen sind, insbesondere zur Familien-

zusammenführung. Allerdings ist zurzeit zu 

beobachten, dass dieser Beschluss bei 

schlechter Versorgungslage ignoriert wird und 

die Großzügigkeit auf der Strecke bleibt. 
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Fachfremder Unterrichtseinsatz und Erwerb weiterer  
Lehrbefähigungen 
Grundsätzlich hat eine Lehrkraft in Niedersach-

sen im Rahmen ihres Lehramtsstudiums und 

des anschließenden Vorbereitungsdienstes die 

Lehrbefähigung für eine Schulform sowie für 

zwei Unterrichtsfächer erworben. Lehrkräfte, 

die über den Quereinstieg in den Schuldienst 

gekommen sind, verfügen eventuell auch nur  

 

über ein Unterrichtsfach. Der Begriff „Facul-

tas“ für Lehrbefähigung findet im niedersächsi-

schen Regelwerk für Schulen keine Anwen-

dung. Wenn es für die Organisation des Unter-

richts erforderlich ist, kann die Schulleitung 

eine Lehrkraft aber auch in Unterrichtsfächern    

einsetzen, für die sie keine Lehrbefähigung be-

sitzt. Das Niedersächsische Schulgesetz 

(NSchG) führt dazu aus: 

„§ 51 Dienstrechtliche Sonderregelungen 

(1) Die Lehrkräfte erteilen Unterricht grund-

sätzlich in solchen Fächern und Schulformen, 

für die sie die Lehrbefähigung erworben ha-

ben, die Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung für 

Schulformen der allgemein bildenden Schulen 

auch in Gesamtschulen und Oberschulen. Da-

rüber hinaus haben die Lehrkräfte Unterricht 

in anderen Fächern und Schulformen zu ertei-

len, wenn es ihnen nach Vorbildung oder bis-

heriger Tätigkeit zugemutet werden kann und 

für den geordneten Betrieb der Schule erfor-

derlich ist. Vor der Entscheidung sind sie zu hö-

ren.“ 

Von dieser Regelung ist nur das Fach Religion 

ausgenommen. Laut § 127 NSchG (Erteilung 

von Religionsunterricht) ist keine Lehrkraft ver-

pflichtet, Religionsunterricht zu erteilen. 

 

Bei Quereinsteiger*innen soll während der 

Dauer der Qualifizierung auf einen fachfrem-

den Unterrichtseinsatz verzichtet werden (Hin-

weis aus dem „Konzept zur berufsbegleitenden 

pädagogisch-didaktischen Qualifizierung / Eine 

Handreichung des MK für Schulen, Studiense-

minare und direkte Quereinsteigerinnen und 

Quereinsteiger im niedersächsischen Schul-

dienst der allgemein bildenden Schulen“). 

 

Die Notwendigkeit einer Lehrbefähigung be-

steht nur bei Mitgliedern des Fachprüfungs-

ausschusses für Abiturprüfungen (Verordnung 

über die Abschlüsse in der gymnasialen Ober-

stufe, im Beruflichen Gymnasium, im Abend-

gymnasium und im Kolleg (AVO-GOBAK)). 

 

Die Möglichkeit, durch eine Ergänzungsqualifi-

kation eine Lehrbefähigung in einem weiteren 

Unterrichtsfach zu erlangen, besteht nur an ei-

ner Universität oder gleichgestellten Hoch-

schule. Der Rahmen hierfür ergibt sich aus der 

„Verordnung über Masterabschlüsse für Lehr-

ämter in Niedersachsen“ (Nds.MasterVO-

Lehr). 

Für Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen 

finden sich die entsprechenden Bestimmungen 

im Erlass „Regelungen für Lehrkräfte mit einer 

Lehrbefähigung für das Lehramt an Grund-

schulen, das Lehramt an Haupt- und Realschu-

len, das Lehramt an Gymnasien oder das Lehr-

amt für Sonderpädagogik zum Erwerb eines 

weiteren Faches (Lehrbefähigungsfach)“vom 

14.09.2017.  

Für Erweiterungsfächer des Lehramts an be-

rufsbildenden Schulen gelten die Ausführun-

gen in der Verordnung von 2011 (Ergänzungs-

schreiben zur Nds.MasterVO-Lehr von 2007).  

 

 

Videoüberwachung in Schulen 

Eine Videoüberwachung in öffentlich zugängli-

chen Bereichen der Schule ist während der 

Schulzeiten grundsätzlich ausgeschlossen 

(„Orientierungshilfe zur Videoüberwachung an 

öffentlichen Schulen“ der Landesbeauftragen 

für den Datenschutz Niedersachsen, Stand 

2019). Es handelt sich bei der Videoüberwa-

chung um einen schweren Eingriff in die Per-

sönlichkeitsrechte der Schüler*innen, der 

Lehrkräfte und anderer an der Schule tätigen 

Personen. Während der Schulzeiten sind die 

Beschäftigten der Schule sowie die Schüler*in-

nen verpflichtet die Schule aufsuchen, d. h. sie 

können sich der Überwachung nicht entziehen. 

Im Niedersächsischen Schulgesetz (NSchG) for-

muliert der Gesetzgeber nach wie vor die Er-

wartung, dass Menschen die Aufsichtspflicht 

ausgestalten, technische Mittel sind hierfür 

nicht vorgesehen. Ausnahmen sind nur dann 

möglich, wenn die Nutzung eines bestimmten 

Bereichs der Schule freiwillig und nicht not-

wendig ist und ein erhöhter Überwachungsbe-

darf besteht. Zu diesen Ausnahmen kann die 

Überwachung der Fahrradständer bzw. des 

Fahrradkellers und des Parkplatzes zählen. In 

diesem Fall müssen allerdings überwachungs-

freie Ausweichflächen geschaffen werden. Für 

diese Videoüberwachung gelten dann wiede-

rum die Vorgaben aus § 14 Videoüberwachung 

des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes 

(NDSG). 



SBPR info März 2022                                                                                                                                                                                            5 

 

 

 

Medizinische Hilfsmaßnahmen für Schüler*innen  
durch Schulpersonal 
 

Nicht zuletzt im Rahmen der Inklusion wird im-

mer häufiger die Bitte um Ausgabe von Medi-

kamenten sowie die Durchführung anderer 

medizinischer oder pflegerischer Hilfsmaßnah-

men an Lehrer*innen sowie pädagogische Mit-

arbeiter*innen in Schulen herangetragen. Ein 

offener Umgang mit der Thematik ist auch des-

halb wichtig, damit Schüler*innen nicht bei der 

Schulwahl und im allgemeinen Schulbesuch 

beeinträchtigt werden. Daher ist eine gang-

bare Regelung gegebenenfalls mit außerschuli-

scher Unterstützung anzustreben.  

 

 

 

Ein Erlass des Kultusministeriums („Medizini-

sche Hilfsmaßnahmen, Sondenernährung und 

Hilfe bei der Nahrungsaufnahme“ vom 

10.05.2016) soll die Handlungs- und Rechts- 

sicherheit der Beschäftigten in den Schulen 

stärken. 

 

Hier die wichtigsten Inhalte: 

• Da medizinische Hilfsmaßnahmen nicht zu 

ihren dienstlichen Pflichten gehören, über-

nehmen die Lehrkräfte sowie die pädago-

gischen Mitarbeiter*innen diese Aufga-

ben grundsätzlich auf freiwilliger Basis. 

• Soweit Lehrkräfte und/oder pädagogische 

Mitarbeiter*innen freiwillig Unterstützung 

leisten, hat das Niedersächsische Kultusmi-

nisterium hinsichtlich medizinischer Hilfs-

maßnahmen erreicht, dass vom Ge-

meinde-Unfallversicherungsverband Han-

nover – Landesunfallkasse Niedersachsen 

– (GUV) diese freiwilligen Leistungen als 

Bestandteil des Schulbetriebes akzeptiert 

werden und somit eine Haftungsfreistel-

lung der pädagogischen Fachkräfte (außer 

bei grob fahrlässigem oder vorsätzlichem 

Verhalten) erfolgt.  

• Bei Bereitschaft des Schulpersonals zur 

Aufgabenübernahme sollen in jedem Ein-

zelfall unbedingt die Formulare der „Mus-

tervereinbarung Medikamentengabe, Son-

denernährung“, die im internen Bereich 

der RLSB-Website abrufbar sind und auch 

in den Schulen präsent sein sollten, voll-

ständig ausgefüllt vorliegen. 

• Die Maßnahmen sollen mit der Schullei-

tung und ggf. mit dem Schulträger (z.B. we-

gen Lager- bzw. Kühlmöglichkeiten) be-

sprochen und abgestimmt werden. 

• Achtung: Injektionen (also auch z.B. vordo-

sierte Insulinspritzen, Insulinpens oder In-

jektionshilfen für Adrenalin) sowie das Ein-

führen eines Katheters, das Legen von Son-

den oder das Absaugen von Sputum sind 

grundsätzlich nicht durch Lehrkräfte oder 

pädagogische Mitarbeiter*innen ohne 

heilpflegerische, medizinische oder eine 

spezifisch anwendungsbezogene Ausbil-

dung oder Einweisung auszuführen.  

Soweit die Hilfe bei der Nahrungsaufnahme 

wie im Kerncurriculum der Förderschule geis-

tige Entwicklung anderweitig berücksichtigt 

wird, gehört sie zu den dienstlichen Pflichten 

des Schulpersonals. Wenn solche Hilfen keine 

medizinischen oder pflegerischen Tätigkeiten 

darstellen, ist eine Vereinbarung im Sinne der 

oben genannten Regelung daher nicht not-

wendig. 

Vor Schulfahrten ist mit den Personensorgebe-

rechtigten zu klären, inwieweit notwendige 

Maßnahmen zu ergreifen sind. Sind Schü-

ler*innen nicht in der Lage, sich (ggf. nach Er-

innerung der Lehrkraft) selbst mit Medikamen-

ten zu versorgen, so ist die medizinische Ver-

sorgung der Schüler*innen anderweitig sicher-

zustellen. Hier könnten beispielsweise medizi-

nische Dienste vor Ort oder die Begleitung ei-

nes Elternteils in Erwägung gezogen werden. 

Weitergehende Regelungen und Hinweise be-

züglich der Thematik sind im Erlass „Medizini-

sche Hilfsmaßnahmen, Sondenernährung und 

Hilfe bei der Nahrungsaufnahme“ vom 

10.05.2016 und in der „DGUV Information 202-

091; Medikamentengabe in Schulen“ vom 

01.04.2021 zu finden. Für offengebliebene Fra-

gen im Einzelfall steht die GEW-Fraktion im 

SBPR gerne zur Verfügung.  
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Schulfahrten 
 

Anfang des Kalenderjahres 2023 wurde der 

neue Schulfahrten-Erlass veröffentlicht (RdErl. 

d. MK v. 01.01.2023, SVBl. 1/2023), der über-

wiegend dem vorherigen Erlass entspricht. 

Schulfahrten, egal ob eintägig oder mehrtägig, 

sind Schulveranstaltungen. Dazu gehören auch 

Schulaustauschfahrten und Schullandheim-

aufenthalte. Mit diesen Schulveranstaltungen 

müssen definierte Bildungs- und Erziehungs-

ziele verfolgt werden. 

Die Zielorte von Schulfahrten sollen in 

Deutschland bzw.  in den Niederlanden liegen,  

vorrangig aber in Niedersachsen. Lediglich 

Schulaustauschfahrten sowie Schulfahrten in 

Abschlussklassen des Sekundarbereiches I, im 

Sekundarbereich II und in der BBS dürfen auch 

ins Ausland stattfinden (siehe RdErl. d. MK vom 

01.01.2023). 

Die Schulen bewirtschaften eigenverantwort-

lich ein Budget (§ 32 Abs.4 NSchG), aus dem 

auch Schulfahrten zu finanzieren sind. Wesent-

lich ist, dass alle vorgesehenen Schulfahrten – 

nach einer Prognose – ohne Verzicht der Lehr-

kräfte oder der Begleitpersonen auf Erstattung 

der Reisekostenvergütung (Nr. 13) finanziert 

werden können. Die Forderung eines vorheri-

gen Verzichtes auf die Erstattung ist nicht zu-

lässig! 

Erziehungsberechtigte sind in die Planung von 

Schulfahrten frühzeitig einzubeziehen und die 

Durchführung und Ausgestaltung mehrtägiger 

Fahrten ist eingehend mit der Klasseneltern-

schaft zu erörtern. Vor dem Abschluss von Ver-

trägen sind sie über die voraussichtlichen Kos-

ten und über die Verpflichtung der Kosten-

übernahme zu unterrichten. Die dafür notwen-

digen Erklärungen der Erziehungsberechtigten 

oder der volljährigen Schüler*innen sind eben-

falls vor Vertragsabschluss einzuholen und 

müssen vorliegen, damit die Finanzierung gesi-

chert ist. Niemand darf aus finanziellen Grün-

den von der Teilnahme an Schulfahrten ausge-

schlossen werden.  

Schulfahrten müssen unter Mitwirkung einer 

Lehrkraft geplant und geleitet werden. Als Be-

gleitpersonen kommen bei mehrtägigen Schul-

fahrten Lehrkräfte und Aufsichtsführende i. S. 

von § 62 Abs. 2 des Nds. Schulgesetzes nach 

Zustimmung der Schulleitung in Betracht. 

Schulfahrten und die damit verbundenen 

Dienstreisen der begleitenden Lehrkräfte und 

im Landesdienst stehenden Begleitpersonen 

müssen durch die Schulleitung genehmigt wer-

den. Diese unterschreibt (wenn alles vorliegt) 

die erforderlichen Verträge, insbesondere die 

Beförderungs- und Beherbergungsverträge. 

Für die beteiligten Lehrkräfte und Schüler*in-

nen ist die Teilnahme an Schulfahrten ohne 

Übernachtung verbindlich! Bei Schulfahrten 

mit Übernachtung ist die Teilnahme für Lehr-

kräfte und Schüler*innen freiwillig!  

Schüler*innen können von mehrtägigen 

Schulfahrten ganz oder teilweise ausgeschlos-

sen werden, wenn ein Ordnungsmaßnahmen-

beschluss der Klassenkonferenz unter Leitung 

der Schulleitung vorliegt (§ 61 Abs. 3 NSchG). 

Gemäß § 4 Absatz 3 der Nds. Arbeitszeitverord-

nung-Schule erhält jede Lehrkraft für mehrtä-

gige Schulfahrten eine Anrechnungsstunde pro 

Tag. Verbeamtete Teilzeitlehrkräfte sind ge-

mäß Erlass „Besondere Regelungen für teilzeit-

beschäftigte und begrenzt dienstfähige Lehr-

kräfte“ (RdErl. d. MK vom 07.04.2017) mit re-

duzierter Arbeitszeit einzusetzen und erhalten 

für Schulfahrten einen Ausgleich durch „Extra-

Entlastung“ von sonstigen außerunterrichtli-

chen Aufgaben (z.B. Aufsichten, Vertretungen, 

Projektwochen, sonstige Schulveranstaltun-

gen). 

Tarifbeschäftigte Teilzeit-Lehrkräfte haben für 

mehrtägige Schulfahrten einen Anspruch auf 

einen finanziellen oder Freizeitausgleich. Laut 

Bundesarbeitsgerichtsurteil vom 22.08.2001 

sind teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte im Ange-

stelltenverhältnis für die Dauer der Teilnahme 

an Schulfahrten wie vollbeschäftigte Lehr-

kräfte zu vergüten. Den Antrag „Entgelt für teil-

zeitbeschäftigte Lehrkräfte bei Klassenfahr-

ten“ stellt die Schulleitung rechtzeitig beim 

Niedersächsischen Landesamt für Bezüge und 

Versorgung (NLBV). 

Die Erstattung der Reisekosten ist in der Nie-

dersächsischen Reisekostenverordnung 

(NRKVO) geregelt. Dort sind die Aufwandsver-

gütungen/ Reisekostenvergütungen für Lehr-

kräfte und im Landesdienst stehende Begleit-

personen (der Schule) festgesetzt. Diese Kos-

ten werden aus dem Schulbudget finanziert 

und dürfen nicht auf die Schüler*innen umge-

legt werden.  

Freiplätze für Schulfahrten dürfen angenom-

men und müssen transparent dargestellt wer-

den. Sie sind auf alle Teilnehmer*innen umzu-

legen oder können an Begleitpersonen, die 

nicht im Landesdienst stehen, gegeben wer-

den. 

Die Aufwandsvergütung für Verpflegung wird 

als Tagegeld (pauschale Aufwandsvergütung) 

für entstandene Verpflegungskosten berech-

net und liegt zwischen 7 und 14 Euro (In-

land+NL) bzw. 11,20 und 22,40 Euro (Ausland). 

Übernachtungskosten werden pro Nacht mit 

20 Euro ohne Nachweis und bis zu 40 Euro mit 

Nachweis erstattet. Für sonstige Kosten wer-

den pro Tag 10 Euro, höchstens aber 30 Euro 

pro Woche ohne Nachweis erstattet. 

→ Siehe: Leitfaden Genehmigung und Abrech-

nung von Schulfahrten, RLSB, 1. Dez. 2020.

 
 

https://www.rlsb.de/themen/finanzen/budget/genehmigung-und-abrechnung-von-schulfahrten/leitfaden/leitfaden-abrechnung-schulfahrten.pdf/@@download/file/2020-12-22%20Leitfaden%20Abrechnung%20Schulfahrten.pdf
https://www.rlsb.de/themen/finanzen/budget/genehmigung-und-abrechnung-von-schulfahrten/leitfaden/leitfaden-abrechnung-schulfahrten.pdf/@@download/file/2020-12-22%20Leitfaden%20Abrechnung%20Schulfahrten.pdf
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“Personalrat? – Wie geht das?!“ 
 

Im Februar 2024 stehen die nächsten Personal-

ratswahlen an. Die GEW-Fraktion im Schulbe-

zirkspersonalrat Lüneburg  wird in Zusammen-

arbeit mit den GEW-Kreisverbänden Veranstal-

tungen für Kolleg*innen anbieten, die sich für 

die Personalratsarbeit interessieren und über-

legen, für den Personalrat ihrer Schule zu kan-

didieren.  

 

Die Veranstaltungen werden nachmittags 

stattfinden und richten sich an Kolleg*innen,  

die bislang noch nicht im Personalrat gearbei-

tet haben. Wir wollen einen Überblick über die 

gesetzlichen Grundlagen und Inhalte der Per-

sonalratsarbeit geben. Außerdem informieren 

wir über die Unterstützungs- und Informati-

onsangebote durch die GEW. So wollen wir  

Entscheidungshilfen für eine mögliche Kandi-

datur anbieten. 

 

Die Einladungen werden rechtzeitig im 

Herbst/Winter verschickt werden. 

 

 

Wahlen zum Schulvorstand 
 

In Verbindung mit der Arbeit des Schulvor-

stands gibt es keine besonderen Aufgaben für 

den Personalrat. Der Begriff Schulvorstand 

taucht im Niedersächsischen Personalvertre-

tungsgesetz nicht auf. In ihrer Funktion haben 

Mitglieder des Personalrats weder einen Sitz 

im Schulvorstand noch ein Teilnahmerecht. Sie 

können aber als Vertreter*innen der Lehr-

kräfte oder der pädagogischen Mitarbeiter*in-

nen in den Schulvorstand gewählt werden. 

Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, 

Personalversammlungen zu nutzen, um die an-

stehenden Themen des Schulvorstandes zu er-

örtern und ein Meinungsbild für die schuli-

schen Vertreter*innen des Kollegiums zu er-

stellen. Eine Bindung der Entscheidung durch 

ein „imperatives Mandat“ ist allerdings nicht 

möglich. 

Im Zusammenhang mit der Wahl zum Schul-

vorstand wird der Personalrat häufig nach den 

diesbezüglichen Regelungen gefragt. Das Nie-

dersächsische Kultusministerium hat dazu ein 

Informationsblatt „Fragen und Antworten zum 

Schulvorstand der Eigenverantwortlichen 

Schule (2016)“ veröffentlicht. Dort wird ausge-

führt: 

„[…] Die Lehrkräfte, Referendarinnen und Re-

ferendare und die [… hauptberuflichen] päda-

gogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

wählen in der Gesamtkonferenz die Vertrete-

rinnen und Vertreter der Lehrkräfte und der 

pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter. Die Schulleiterin oder der Schulleiter 

zählt zur Gruppe der Lehrkräfte und ist als Mit-

glied gesetzt. Der Schulelternrat wählt die Ver-

treterinnen und Vertreter der Erziehungsbe-

rechtigten und der Schülerrat die Vertreterin-

nen und Vertreter der Schülerinnen und Schü-

ler. […] Die Wahlen erfolgen nach allgemeinen 

demokratischen Grundsätzen als Persönlich-

keitswahl. Für die Eltern- und Schülervertrete-

rinnen und –vertreter gelten die allgemeinen 

Wahlgrundsätze der Eltern- und Schülerwahl-

ordnung (Verweis in § 38 b Abs. 6 Satz 4 

NSchG). Die Gesamtkonferenz kann für die 

Wahl der Vertreterinnen und Vertreter der 

Lehrkräfte eine Wahlordnung beschließen. Die 

Wahlen müssen auf Antrag eines Wahlberech-

tigten geheim durchgeführt werden. […]“ 

Hierzu ein Beispiel für eine Wahlordnung: 

 

 

 

Wahlordnung 

       für die Vertreter*innen der Lehrkräfte und der pädagogischen  

       Mitarbeiter*innen im Schulvorstand. 

 

§ 1 Wahlberechtigung und Wählbarkeit  

Stimmrecht haben (vgl. § 36 Abs. 1 NSchG):  
a) die Schulleiterin oder der Schulleiter, 

b) die weiteren hauptamtlich oder hauptberuflich an der Schule tätigen Lehrkräfte, 

c) so viele Vertreter*innen der anderen Lehrkräfte, wie vollbeschäftigte Lehrkräfte  

      nötig wären, um den von den anderen  

      Lehrkräften erteilten Unterricht zu übernehmen, 

d) die der Schule zur Ausbildung zugewiesenen Referendar*innen und Anwärter*innen, 

e) die hauptamtlich oder hauptberuflich an der Schule tätigen pädagogischen Mitarbeiter*innen. 

Das aktive Wahlrecht kann nur in der Wahlversammlung ausgeübt werden.  

Abwesende Personen sind wählbar, wenn deren Einverständnis dem Wahlvorstand schriftlich vorliegt.  
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§ 2 Gemeinsame Regeln zum Wahlverfahren  

(1) Die Wahlen zum Schulvorstand werden wie folgt durchgeführt:  
1. Alle Stimmberechtigten (nach § 1) tragen sich in eine Anwesenheitsliste ein.  

2. Die Schulleitung stellt die Ordnungsgemäßheit der Einladungen, die Wahlberechtigung  

sowie die Stimmzahl der Wahlberechtigten fest und leitet die Wahl des Wahlvorstandes.  

3. Die Wahlberechtigten wählen aus ihrer Mitte durch Handaufheben einen Wahlvorstand,  

der aus einer Wahlleiterin oder einem Wahlleiter sowie einer Schriftführerin oder einem  

Schriftführer besteht.  

4. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt (nach Feststellung der Wählbarkeit) die Wahlvorschläge  

bekannt, leitet die Wahlhandlung und gibt die Wahlergebnisse bekannt.  

5. Jede oder jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Plätze im Schulvorstand zu vergeben sind;  

dabei ist Stimmenkumulation möglich / nicht möglich. 

6. Die Wahl ist geheim und wird mit Hilfe von Stimmzetteln durchgeführt.   

(2) Gewählt sind in der Reihenfolge der Stimmenzahlen so viele Bewerber*innen, wie.  

Personen in den Schulvorstand zu entsenden sind, die übrigen  

werden zu Stellvertreter*innen.  

      Bei gleicher Stimmenzahl ist eine Stichwahl vorzunehmen / entscheidet das Los. 

(3) Scheidet ein gewähltes Schulvorstandsmitglied aus, so rückt ein stellvertretendes Mitglied  

      (entsprechend der Reihenfolge der Stimmenzahlen) nach. Stehen keine stellvertretenden  

      Mitglieder mehr zur Verfügung finden Nachwahlen statt. 

(4) Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn mehr Stimmen vergeben wurden als Plätze vorhanden sind.  

(5) Über die Wahlversammlung wird eine Niederschrift gefertigt, die den Ablauf und die Ergebnisse  

      der Wahl festhält und die vom Wahlvorstand zu unterzeichnen ist. 

 

§ 3 Wahlfristen  

 Die Wahlen zum Schulvorstand finden auf der ersten Gesamtkonferenz nach den Sommerferien statt.  

 

§ 4 Wahlperiode 

 Die Vertreterinnen und Vertreter im Schulvorstand werden für die Dauer von zwei Jahren gewählt. 

 

 

§ 5 Einladung zur Wahlversammlung  

Die Wahlberechtigten werden mit einer Frist von zehn Tagen schriftlich geladen zu der Wahlversammlung. Die 

Einladung erfolgt zusammen mit Einladung zur Gesamtkonferenz. 

 

 

§ 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten und Übergangsvorschrift  

 Diese Wahlordnung tritt am 1. August 2022 in Kraft 
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Zeitplan der Tarifrunde TV-L 2023 

Der Ablauf der Tarifverhandlungen im Tarifvertrag der Länder sieht in diesem Jahr den unten aufgeführten Zeitplan vor. Die ersten Treffen sind bereits 
gelaufen und die Mitgliederdiskussion ist in vollem Gange. Im Oktober werden die Forderungen der GEW gebündelt und anschließend Verdi als 
Verhandlungsführer der Arbeitnehmer*innen übergeben. 
 
Bringt euch ein! 

 
 
 
 
 

Abkürzungen: 
BTK Bundestarifkommission (Arbeitnehmerzusammenschluss) 
BTKöD Bundestarifkommission öffentlicher Dienstag 
TdL Tarifgemeinschaft der Länder (Arbeitgeber) 
HGF Hauptgeschäftsführer 
BTK-L Bundestarifkommission der Länder 
KoVo Koordinierungsvorstand der GEW  
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Seminar für neu eingestellte Lehrer*innen im Bereich des  
Regionalen Landesamtes für Schule und Bildung Lüneburg 
 
Für alle zum 01.08.2022, 01.02.2023 und 01.08.2023 eingestellten Lehrkräfte wird vom Bezirksverband der GEW Lüneburg wieder ein Seminar für 

Berufsanfänger*innen durchgeführt. Das Seminar wird stattfinden 

 

Die Einladungen an die neu eingestellten Lehr-

kräfte werden nach den Herbstferien von der 

Geschäftsstelle des GEW-Bezirksverbands an 

die GEW-Vertrauensleute der Schulen bzw. 

(falls diese nicht vorhanden sind) an die Schul-

sekretariate verschickt mit der Bitte, diese an 

die neu eingestellten Kolleg*innen zu verteilen. 

Bitte sprecht eure neuen Kolleg*innen auf die-

ses Seminar an, ermuntert sie teilzunehmen 

und seid ihnen bei der Beantragung des Son-

derurlaubs behilflich! Fehlende Einladungen 

können per E-Mail bei der Geschäftsstelle des 

GEW-Bezirksverbands Lüneburg angefordert 

werden: info@gew-bv.lueneburg.de. 

Bei Fragen zum Seminar oder Schwierigkeiten 

bei der Urlaubsbewilligung wendet euch gerne 

an: 

Karina Krell 

    k-krell@t-online.de 

      04141-778070 

 

 
SCHULE MUSS ANDERS!   
 
            78. Pädagogische Woche 
des Bezirksverbandes Lüneburg der GEW  
                in Cuxhaven-Duhnen 

         vom 13. bis 17. November 2023 
Eine Fortbildungsveranstaltung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,  
Bezirksverband Lüneburg und der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen e.V. 
 
Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag finden zu den Tagungsthemen  
zahlreiche Arbeitsgruppen in der Zeit von 14 bis 18 Uhr statt. 
 
Das Tagungsprogramm ist auf der Homepage des GEW-Bezirksverbandes Lüneburg als Download veröffentlicht:  
www.gew-bvlueneburg.de  
 
Eine Anmeldung für die Teilnahme an den Arbeitsgruppen ist bis 13.10.2023 nötig.   
Es ist auch möglich, sich nur für einzelne Tage der PäWo anzumelden.  
 
Die Pädagogische Woche findet statt im „Hotel Seelust“ in Cuxhaven-Duhnen, 
Cuxhavener Str. 66, Tel.: 04721/ 402-0, Fax: 04721/402-555  
 
www.hotel-seelust-duhnen.de; E-Mail: info@hotel-seelust-duhnen.de 

 

von Mittwoch, 13. Dezember 2023, 10:00 Uhr  

bis Donnerstag, 14. Dezember 2023, 16:00 Uhr 

 

im 

Land- und Seminarhotel Jeddinger Hof 
Heidmark 1 

27374 Jeddingen 

mailto:info@gew-bv.lueneburg.de
http://www.gew-bvlueneburg.de/
mailto:info@hotel-seelust-duhnen.de
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Jobbike bzw. Fahrradleasingangebot 
 

Damit die Beschäftigten des Landes Nieder-

sachsen die Möglichkeit haben von einem 

Fahrradleasingangebot (auch als Jobbike oder 

JobRad bezeichnet) durch den Arbeitgeber 

bzw. Dienstherren Gebrauch zu machen, be-

darf es entsprechender Regelungen.  Für die 

Arbeitnehmer*innen muss es im Tarifvertrag 

für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 

geregelt werden, für die Beamt*innen bedarf 

es einer entsprechenden Formulierung im 

Niedersächsischen Besoldungsgesetz (NBesG). 

Im Niedersächsischen Landtag wurde dazu ein 

Gesetzentwurf in erster Lesung behandelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Schwerbehindertenrichtlinie 
 
Die Schwerbehindertenrichtlinien in Nieder-

sachsen für den öffentlichen Dienst (Richtli-

nien zur gleichberechtigten und selbstbe-

stimmten Teilhabe schwerbehinderter und 

ihnen gleichgestellter Menschen am Berufsle-

ben im öffentlichen Dienst – SchwbRl) haben 

das Ziel, die Integration von Menschen mit Be-

hinderung in den öffentlichen Dienst zu för-

dern und ihre Teilhabe am Arbeitsleben zu un-

terstützen. 

Beschäftigte mit Behinderung haben oft be-

sondere Bedürfnisse, wenn es um ihre Arbeit 

geht, und diese Richtlinien (SchwbRl) sollen si-

cherstellen, dass ihre Rechte und Bedürfnisse 

im öffentlichen Dienst berücksichtigt werden. 

Sie legen unter anderem fest, dass Bewer-

bende mit Schwerbehinderung bei gleicher 

Eignung bevorzugt einzustellen sind und dass 

den Beschäftigten mit Behinderung angemes-

sene Arbeitsbedingungen zur Verfügung ge-

stellt werden müssen, um ihre berufliche Ent-

wicklung und Karrierechancen zu fördern. 

Zudem gibt es spezielle Regelungen für die ge-

sundheitliche Fürsorge, die Rehabilitation und 

die berufliche Weiterbildung von Beschäftig-

ten mit Behinderung im öffentlichen Dienst. 

Anlass der Neufassung (Oktober 2022) war die 

Änderung des SGB IX (Sozialgesetzbuch Neun-

tes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen) durch das 

Bundesteilhabegesetz (Gesetz zur Stärkung 

der Teilhabe und Selbstbestimmung von Men-

schen mit Behinderungen). 

Neben Anpassungen aufgrund weiterer Geset-

zesänderungen, beispielsweise im Beamten-

statusgesetz oder in der Niedersächsischen Er-

holungsurlaubsverordnung, wurden etliche Er-

gänzungen vorgenommen, um die Anwendung 

in der Praxis zu präzisieren und zu erleichtern.  

Hierzu zählen unter anderem Klarstellungen 

zur dienstlichen Beurteilung und zur Schaffung 

von Parkmöglichkeiten für schwerbehinderte 

Beschäftigte. 

Weitere wichtige Neuregelungen beziehen 

sich u.a. auf die explizite Aufnahme der An-

wendung der SchwbRL auch für Beamt*innen 

und die nochmals gestärkte Berücksichtigung 

bei Versetzungswünschen. 

Die SchwbRl gelten bereits für Antragstellende, 

sowohl zur Feststellung eines Grades der Be-

hinderung (GdB) als auch zur Gleichstellung 

mit Schwerbehinderten bei der Arbeitsagen-

tur. 

Die Schwerbehindertenrichtlinien (vom 

04.10.2022) können auf der Seite des RLSB he-

runtergeladen werden. 

Auch die örtlichen Vertrauenspersonen oder 

die Bezirksvertrauensperson beraten dazu. 

 

Infothek 
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     GEW-Fraktion im Schulbezirkspersonalrat Lüneburg                                .                     

 

GEW-Fraktionsleitung:   Myria Krüger, Dirk Schöler 

SBPR-Vorstandsteam:    Rebecca Brinkmann, Detlef Duwe, Karina Krell, Beate Lendzian, Sabine Nippert 

 

 

 

Name Telefon E-Mail  Landkreis zuständig für GS/RHO/FöS* zuständig NLSP (PTTF)** 

Brinkmann, Rebecca 04131 – 72 777 44 rebecca.brinkmann@web.de  Celle  Myria Krüger 
Beate Lendzian 

Cordes, Holger 04141 – 78 61 185 cordes.holger@gmx.de  Heidekreis Silke Teschke 

Döscher, Frauke 04741 – 900217 frauke.doescher@ewetel.net  Cuxhaven Frauke Döscher 
Anja Stöwing 

Duwe, Detlef 04131 – 72 12 30 detlef.duwe@gmx.de  Stade Karina Krell 

Fritsch, Beate 04131 – 46 494 befritsch@t-online.de  Harburg Martina Sarge, Dirk Schöler 

Jörn Hannemann 
Gräper, Urte 04131 – 75 85 14 ugraeper@t-online.de  Lüneburg Urte Gräper 

Hannemann, Jörn 04182 – 40 40 430 joernhannemann@yahoo.de  Lüchow-Dannenberg Sabine Nippert 

Krell, Karina 04141 – 77 80 70 k-krell@t-online.de  Uelzen Beate Fritsch 

Krüger, Myria 05141 – 27 95 235 myria.krueger@web.de  Osterholz Detlef Duwe Anja Stöwing 

Lendzian, Beate 04237 – 81 59 97 9 b.lendzian@gmx.de  Rotenburg  Holger Cordes  Beate Lendzian, Anja Stöwing 

Nippert, Sabine 04137 – 80 82 94 sabine-nippert@t-online.de  Verden Bärbel Pauck Beate Lendzian 

Pauck, Bärbel 04131 – 15 61 703 baerbel.pauck@gew-bvlueneburg.de     

Sarge, Martina 04187 – 900 940 martina.sarge@t-online.de  Ausschuss zuständig 

Schöler, Dirk 040 – 32 00 47 11 dirkschoeler@t-online.de  Gesamtschule Rebecca Brinkmann 

Stöwing, Anja 04705 – 13 55 anjastoewing@posteo.de  Gymnasium Sabine Nippert, Bärbel Pauck, Dirk Schöler 

Teschke, Silke 05191 – 97 96 80 silke.teschi@gmx.de  Berufsbildende Sch. Detlef Duwe, Beate Fritsch, Silke Teschke 

    NLSP (PTTF)** Jörn Hannemann, Beate Lendzian, Anja Stöwing 

Mitarbeit in den Arbeitsgruppen des SBPR Lüneburg  

Arbeits- und 

Gesundheitsschutz 
Auswahlverfahren Digitalisierung Einstellungen 

Versetzungen 

(Länder- und Bezirkswechsel) 

Urte Gräper 

Karina Krell 

Bärbel Pauck 

Detlef Duwe 

Sabine Nippert 

Dirk Schöler 

Rebecca Brinkmann  

Beate Fritsch 

Urte Gräper 

Silke Teschke 

Frauke Döscher 

Martina Sarge 

Rebecca Brinkmann 

Holger Cordes 

Myria Krüger 

Sabine Nippert 

  *GS/RHO/FöS: Grund-, Real-/Haupt-/Ober- und Förderschulen (Lehrkräfte; weitere Schulformen siehe Ausschüsse) 

  **NLSP: Nichtlehrendes Schulpersonal (PTTF: Pädagogische, therapeutische und technische Fachkräfte) aller Schulformen September 2023 

mailto:cordes.holger@gmx.de#_blank
mailto:baerbel.pauck@gew-bvlueneburg.de

